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fv1D-Verfassungs- und 
Rechtsmittelbüro 

1082 Wien, Rathaus 

Telefonnummef.l:OOO-82 338 

Wien, 5. Februar 1998 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
ein Bundesgesetz, mit dem im Steuer
recht begleitende Maßnahmen für die Ein
führung des Euro getroffen werden, einge
führt wird, und mit dem das Einkommen
steuergesetz 1988 und das Zollrechts
Durchführungsgesetz geändert werden 
(steuerliches Euro-Begleitgesetz) i 
Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 
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Das Amt der Wiener Landesregierung übermittelt in der Beilage 

25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem im Betreff ge

nannten Gesetzentwurf. 

Beilage 
(25-fach) 

AD 1105 A-10- 974-115184-54 

Dr. J nkowitsch 
Obersenatsrat 
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AMT DER 
WIENER LANDESREGIERUNG 

V 
MD-Verfassungs- und 
Rechtsmittelbüro 

1082 Wien, Rathaus 

~~e·~", .. ·~·~AOOO-82 338 

MD-VfR - 2174/97 Wien, 5. Februar 1998 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
ein Bundesgesetz, mit dem im Steuer
recht begleitende Maßnahmen für die Ein
führung des Euro getroffen werden, einge
führt wird, und mit dem das Einkommen
steuergesetz 1988 und das Zollrechts
Durchführungsgesetz geändert werden 
(steuerliches Euro-Begleitgesetz); 
Begutachtung; 
Stellungnahme 

zu GZ. 14 0106/3-IV/14/97 

An das 

Bundesministerium 

für Finanzen 

Zu dem mit Schreiben vom 2. Dezember 1997, GZ. 14 0106/3-IV/ 

14/97, übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes wird nach 

Anhörung des Unabhängigen Verwaltungssenates Wien wie folgt 

Stellung genommen: 

Die in § 1 Abs. 1 des Artikel I geregelte Umwandlung von Fremd

währungen soll für "Ausleihungen, Forderungen und Verbindlich

keiten im Sinne von § 6 des Bundesgesetzes, mit dem im Zivil

recht begleitende Maßnahmen für die Einführung des Euro getrof

fen werden", gelten. Die Begriffe "Ausleihungen, Forderungen 

und Verbindlichkeiten" sind allerdings im Hinblick darauf, daß 

grundsätzlich alle monetären Fremdwährungsposten von den 

Euro-bedingten Umrechnungsdifferenzen betroffen sind, zu eng 
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gefaßt. Dabei handelt es sich z.B. um schuldrechtliche Wert

papiere (Anleihen), aber auch um liquide Mittel, wie z.B. 

Schecks oder Bankguthaben, die von den angeführten Begriffen 

nicht erfaßt wären. 

Eine eindeutige gesetzliche Einbeziehung dieser Positionen in 

die Regelung durch namentliche Aufzählung erschiene im Sinne 

der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zweckmäßig. 

Die übrigen Bestimmungen des gegenständlichen Gesetzentwurfes 

geben keinen Anlaß für Bemerkungen. 

Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme an 

das Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

MR Mag. Pauer 

Für den Landesam sdirektor: 

Dr. Ja owitsch 
Obersenatsrat 
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